
D.i.e Baupolizeiverordnungen in -Ostdeutschland.
Von Wa It e r Ritte r z. Z. im Felde.

Schon wiederholt ist in der Ostd.entschen Bau
zeitung darauf hingewiesen v...::ord,en, daß ,unsere Bauord
nungen, vor aUem)n Würdigung der Aufgaben, die nach
d m Kriege auf denf<Gebiete des Kleinwohnungs- und
SiedIungsweSells zu losen sind,' sachlich yerbesserungs
be_dürftig sjn.;i,- Fast alle best henden Bauordnungen.
mit nur wenigen Ausnahmen solcher, die erst vor kurzer
Zeit neu aufg-estent wordeh sInd, bedürfen ger Änd rung
und Ergänzung. Im, nachstehenden sollen vor alTem jie
V crhäItnlsse in Ostdeutschland beleuchtet werden, denn
nur bei eiuer Kenntnis der Grundgedanken und Bestim
mungen der einzelnen jn Kraft -befindlichen Bauordnun
gen ist es möglich deren \\1 ert oder Unwert für die
heute herrschenden und kommeritlen Verhältnisse jm
Bauwesen richtig einzuschätzen.

In S chI e sie Tl geIten für das pJatte Land die
Bauordnungen im -Reg.-Bezirk Breslau vom 1. August
19iO, Im Reg.-Rezirk Liegnitz vorn 18. Januar 1908 und
31. Mai i9iO und im Reg.-Bezirk Oppeln vorn 1. No
vember 1911. Von diesen Bauordnungen ist die Lieg
niti'tt jie brauchbarste', sie trägt in ihrem Nachtrage
von 1910 auch den minderen Anforderungen der Sied
lungshautätigkeit im weitgehendsten Maße Rechnung
und sieht auch die so notwendigen Erleichterungen bei
der statischen Ißcrcchnung für solche ßantl£n vor.
Mit einigen wenigen Abänderungen, die sich auf Bau
plan- und BaufluchtIinienaufsteJiung erstrecken, ist diese
Bauordnung ohne weiteres brauchbar   In der Bres
lauer Landbauordnl1ng dagegen fehlen jegliche Sonjer
bestimmungen ftir Kleinsiedhmgsbauten, wie solche sehr
z\\,-eckmäßig in der Liegnitzer Bauordnung enthalten
sind. Statt dessen sind nur einzelne der auch durch
Ministerialerlaß genehmigten Bauerleichterungen in diese
Bauordnung aufgenommen, <mdere nicht unwichtige
aber ganz fortgelassen worden. So ist z. B. fiir das
Grundmauerwerk 1 m Tiefe vorgeschrieben, währenJ
70 cm bei KleinsiedJungsbauten hierfür vollauf genügen.
Vor allem aber sind in der Brcslauer Landbauordnung
die statisGhen Vorschriften nIcht gemildert, und auch
für die Abstände von Scheunen und leicht gebauten
Wirtschaftsgebäuden, wie solche mit Kleinsiedlungen
immer verbunden sind. sind viel zu große Maße in don
V ol'schriften enthalten. Auch die Bestimmung, daß auf.
dem Lande vierstöckig mit 15 m Gebäudehöhe -gebaut
werden cLarf, sollte nicht aJ1gemein giiltig s.ein, sondern
auf einzelne Landgebiete mit stadtähnJichem Gepräge
beschränkt werden. Auch in der Oppelner Landbau
ordnung sind Erleichterungen in statischer Iiihsicht
nicht vorgesehen, so1chc sind aber besond.ers für Klein
wohnungsdecken unentbehdich. Auch ist die Fest
setzung vQh. einem Zwölftel der GnmdfIäcne eines
Wohnraumes' als Mindestmaß der Fenster nicht halt
bar. da solche Bestimmungen, die Hir enge, städtische
Bebaulm . ihre BerechtigullK haben, auf dem Landeiiberflßs-Sig sind. '

Für die schlesischen Städte geIten die Bauordnun
gen im R.eg.-Bezfrk Breslau Vom 20. febr. und 1. April
1912, im Reg.-Bezirk Lie,g,nitz vorn 25. März 1882 lInj
Im Reg.-Bezirk .Oppeln VOrn I. April ]903. Es ist ieichf
erklärlich, daß bei diesen drei Bauordnungen, die In
Zeitabständen VOn 20 und 30, Jahren ,aufgestellt sind,
große Verschiedenheiten in jen Bestimmungen obwal
ten. In der'Breslauer Bauordnung haben die den Klein
wohnungsbau erleichternden Bestimmungen der länd
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rungen,
men ,werden. Auch fÜr Oppelner
ordnung ist eine Ergänzung der Bestimmungen
Maitcrstärken, Treppen, Brandmauern, Wandbekh idang:,
Feuerungsabständd l1SW. notwendig. Das wird sich am
hesten durch EinfÜgil11g eines nenen Abschnittes, der.
nur Sonderbestimmungen über Kleinwohnungs- und
Siedlungsbauten enthält, machen lassen.

Ost pr c u ß e n besitzt für den l eg.-Be . Königs
berg seit dem 21. Mai 1910, für cien Reg. tJezirk Gum
binnen seit dcm 2. Dezember 1911 und für den Reg.
Bezirk Allenstein seit dem 23. August 1911 drei land..:
liche Dauveroid!lUngen. Die den AnforJenmgen neuzeit.:
licher Bauweise auch bezüglich jer Erleichterungen bei
Kleinsiedhmgsbauten im allgemeinen entspreehen. Nach
den Bestimmungen dieser, Bauordnung,en können die
Treppen, Mauerstärken, Ke.llergewölbe und Rrami
mauern in leichterer Bauweise hergestelit werden. Aueh .
ist das Zusammenbauen von W ohnun?;en mit kleinen

",. Ställcn .un<i vVirtschaftsräumen 0 h TI e Brandmauer er
. laubt, nur- ist es leider unterlassen, die Eigen- llno
Nutzlasten der Balkendecken auf 200 und 150 kg!qm
statt der sonst gültigen 200 und 250 kgfpm herab::.
zusetzen, so daß dIe Ersparnis in' den Balkenholzstärken
nicht zur Geltung kommt. Sehr erwünscht wäre auch
bei einer Anderl1ng der Bauordnung die Zulassung: ge
meinschaftJicher Brandmauern, \.venigstens für zwet an
einander gebau;te I-liiuser, die Zweifamilienhäuser, deren
Anwendung  eTade bei Kleinsiedlurigen sehr häufig ist.

Die weiteren drei ostpreul3ischen Bauordnung,en
iüt die kleinen Städte sind aus Anlaß des Wiederauf
baues neu aufgestellt \vorden, sämtlich im Jahre 1915.
Sie entsprechen neuzeitlichen Anforderungen, soweit
solche ohne ministerie1le Ermächtigung zugelassen wer
den konnten. Es fehlen aber auch in djesen nenen Ban
ordnungen die er1eichternden Bestimmungen für die sta
tischen BerechnuBRen bei K!einhausbanten.

In Vi e s t p r eu ß e TI gilt fÜr jas glatte Land im
Reg.-Bezirk Dal1zig die Bauordnung vom 20. März 1911
und in Marienwerder die vom 13. Juni 1891. Die heiden
Bauordnungen sind aus der bis 1910 geltenden provin
zialen Bauordnung hervorgegangen, indem in Danzig
einige unwesentliche Bestimmungen über die Abstände
ll. dgl. geändert -oder zugesetzt und in I\iarienweder
die aHen Bestimmungen unverändert beibehalten wor
den sind. Die Einführung von ErJeichterungen ist aber
vöHig unterblieben. Allerdings sind in Westpreußen die
ballpolizeilichen "Bestimmungen an sich sehr milde. doch
läßt sicb hier l1je" Meinung vertreten, daß; so erwünscht
in Gegenden mit hochentwickeltem Baugewerbe ein
möglichst. weiter Spielraum In technischen Einzelheiten
erscheint, gerade Vo, l estpreußen das geeignete Gebiet für
eine so milde Behandlung in baupolizeiIicher Hinsicht
nicht ist. Die an siCh unvollständigen Bauordnungen
entinH'en trotzdem noch fÜr das Kleinsiedlungswesen
erschwerende Bestimlitungen. Zum Beispiel ist das Zt1
sammenbauen von V/ohmmgeh lJnd Ställen nur mit über
Di:1Ch gefiilirten Brandmauern erlaubt. AlIgeTnein läßt
sich sagen, daß gerade hier der Mangel eines Hinweises
auf bestimmte Erleichtenmgel: 'in der Bauweise das
Baugew,er:be J,azu füIiit in altherg;ebrachter Art wed(
fachliche V;erschwcndung zu 'treiben,
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für die kleinen Städte hat in den Regierungsbe

zirken Danzig und Marienwerder die gcmcinsame alte
Bauordnung vom 13. Juni 1891 ihre Gültigkeit behalten.
Von ihr gIlt- in erhöhtem Maße dasselbe, was über die
1ändlichen Bauordnungen derselben Bezirke gesagt ist.
\Venn z. B._;Brandmauern 50 cm über Daqh geführt und
alles Orundmallerwerk mindestens 1 m tief gemacht
wcrdt$ muß, wenn Wandbekleidnfigen an Außenwän
den immer fellersicher sein müssen, so daß die beim
Kleinbau beliebte Anwendung von Verbretterung Imd
'fiolzfachwerk nur mit besonderer ErlaubnIs (Dispens)
möglfch ist, so muß eine solche BaupoIizeiordnung als
für das KleinsiedJungswesen hinderlich bezeichnet
werden.

In p.o s e 11 gelten für das platte Land die Bauord
nungen im RegA3ezirk Posen vom 4. Juli 19U und die
Bauordnung jm Reg.-Bezirk Bromberg vom 1. Oktober
1911. Beide Bauordnungen enthalten eine große Anzahl
erleichternder Bestimmungen für den Kleinwohnu:1gs
und SicdlungsbaLl. Die Posener Bauordnung berÜck
sichtigt sogar die Herabsetzung der Anforderungen bei

o statischen_Berechnungen, ist also den BedÜrfnissen des
E, Kleinbausbaues besonders gut angepaßt. Es ist anztl

Tlehmen, daß der Aufschwung, den das Kleinsiedlungs
wesen gerade in diesem Regierungsbezirk mit seinen
vielen ländlichen Baugenossenschaften genommen hat,
auf diese Bauordnung mit zurÜckzuführen ist. In der
Bromberger ßal1ordnm!.'s- fehlen die Erleichterungen für
statische Berechnungen, sie enthält at!ch vielfach zu
sehr ins Einzelne gehenj,e technische Restimmnngen,
1';. B. bezÜglich der Abstände und der Schornsteine, ver
langt auch noch vo!lstandig feuersichere Zugänglichkeit
bewohnbarer Dachräume. Auch fehlt einc Al1snahme
bestimmung fÜr belastetc Innenwände bei Kleinhaus
hauten. .
, f"ilr die I<Jcinel1 Städte in Posen ReIten die Ban

ordnung im Bezirk Posen vom 28. April 1904 mJd die
Bauordnl111g im Bezirk Bromberg vom L Dezembcr 1905
Diese bei den Bauordnungen anthellten ganz veraltete
und ftir den J(leinwohmmgs- und Sicdlullgsbau hinder
liche Vorschriften. So ist jas Zusammenbauen VOtl
V/ahnungen mit auch nur kleinen StäBen, wie es bei
Siedlungen im Umheis der Städte häufig vorkommt,
nur mit über Dach geführten, völlig geschlossenen
Brandmauern zugelassen. Der Hochbau wird dem
Flachbau gegenüber geradezu begunstigt, indern in die
sen" 'iwerghaften Posensehen StäJten, die oft das Ge
präge von Dörfern haben, auf die Möglichkeit  W oh
nungen in vier Geschossen anzulegen durch die Bauord
nung geradezu aufmerksam. gemacht wird, -----' als Zll
lässige Oebäudehöhe bezeichnen diese BauordnungeIt
16 + 17 m. Die Treppen mussen mindestens 1 m brert
sein, während in K1einbauten 0,75 + 0:80 m genügen,
sie. müssen In feuersicher umschlossenen Räumen liegen.
während oft ein Verschlag genügen würde, sie müssen
uriterputzt sein, während auf dem Lande sehr. wohl die
Unteh:msicht unverputzt bleiben kann, - die Brand
mauern müssen 30 cm über Dach geführt sein, während
ihre Endigung unter der Dachhaut bei freistehenden
Häusern vollauf geniigt, - die Ab tände der Feuernngs
aIiJag'en von höJzcmcn Bauteilen sind zu groß bemessen,
lind vor al1eu DingcI1 sind die leichten Höhen der Wohn
räume in Posen mit 3 m, in Bromberg mit 2,80 m zu
grqB festgesetzt, besonders im Iiinblick darauf, daß im
IfiimitteJbar angrenzenden Westpreußen in Stadt und
Land nur 2,25 mals Mindesthöhe vbrgeschriepen sind.
Zu beanstal1dcn ist auch, daß in Wohnräumen des Po

seIler Bezirks für die Fensterfläche ein Zehntel der
Grundfläche des Wohnungsraumes vorgeschrieben 1st,
was bei der natürlichen Lüftung freistehender Häuser
ganz überflüssig erscheint und für eine glückIiche Ge
staltung des Äußern geradezu schädlich ist. Es wäre
erwünscht, wenn befdc sÜidtjscl1c Bauordmmg,cn durch
Sonderbestimmungen Über Kleinwohnhausbauten Z11m
mindestcn ergänzt würderr.

In Po m m e r 11 geHen drei ländliche Bauordnun
gen für die Regierungsbezirke Stcttin, KösIin und Stral
sund. Alle drei sind erst im Jahrc' 1913 neu aufgestellt
und berücksichtigen demnach auch die meisten z\11äs
sigen technischen Erleichternngen, nUr ist auch hier
Überall versäumt für statische Berechnungen die gerin
gerell Nutz- und Eigenlasten bej.,;:-Kleil1V!ohnllngsdeckcn
zuzulassen. Vielfach sind auch zu sehr ins Einzelnc
gehende technische Bestimmungen, vor allem auch die
reinen Kostenailschlagsvorschriften und Baubeschreibun
gen, vor denen nicht eindringlich g,enug gewarnt wer
den kann, in den Bauordnungen enthalten. Besonders
gilt dies von der Stettiner Bauordnung'.

Die drei Bauordnun en fÜr kleine Städte in den
selben I-(:egierulJ,2;sbezirken bestehen seit 1903. Sie .sind
demg-emäß in vielen Bestimmungen veraltet, sehe: für
Kleinwohnungstal1ten keinerlei Erleichterungen vor und
stehen zu den verbesserten Bauordnungen. der anderen
Provinzen vielfach in einem Gegensatz, dcl' sIch be
sonders in Grenzgebieten von Stadt und Land. also bei
Anjage von KleinsiedllJJ1gen auf städtischem Gelände
törcnd bemcrkbar machcn muß. Es dÜrfen \Vohn
häuser mit vier Geschossen 12 m hoch mit 3/ 4 Bebau
barkeit der GnmdstiicksfIäche errichtet werd.en, die
Brandmaucrn mÜsscn auch bei freistehenden Iiäusern
über Daeh geführt werden, di,e Treppen müssen 1 m
breit und massiv umschlossen sein, hör-;;erne Wandbe
kleidungen sind nIcht erlaubt, die Anwendung von Holz
fachwerk ist sehr beschränkl und fÜr die Feuerungsan
Jagen sind viel zu große Abstände von Iiolzwerk' vor
geschrieben, - auch ist die Frist von sechs M'onaten,
die zwischen I ohballabnahme und OebrauchszllJa'ssung
liegen so11, für die schnelle Errichtung von Kleinwoh
nungs- nnd Sie,Jlungsballten nicht gÜnstig.

Aus alIedern geht wohl hervor. daß zwar einige der
fÜr Ostdeutsch land gültigen Bauordnungen genügen und
ohne weiteres  mwendbar sind, die Mehrzahl jedocb
einer Umarbeitl1J1g im nellzeifIichen Sinne bedarf vor
allem, daß einheitlich die für deu Klein wohnhaus: und
Siedlungsbaü zu erstrebenden baupoJizeiIichen tech
nischen und. statischen Erleichterungen in 'die bestehen
den Baupolizeivorschriften bineingearbeitet werden
müssen. IJ=IJ

Der Arbeitsmarkt im Juni 1918.
Im Juni 1918 hatte der Arbeitsmarkt, dem "Reichs

Arbeitsblatt" zufolge, ein ähnliches Aussehen'S::,:Yi{;' im
Vormonat. Wesentliche Veränderungen sind 'nicht zu
tage getreten. Die Leistungsfähigkeit der Industrie biieb
den an sie gestellten hohen Anforderungen vollauf ge
wachsen. Die Beschäftigung hielt sich auch dem Vor
jahr gegenüber annäher-nd auf gleIcher Höhe. Die V er
kehrsverhäItnisse wiesen in einzelnen Gebieten Besse
rungen auf, wodurch einige kriegswichtige Oewerbe
zweige günstig beeinfIußt wurden. .

Die Berichte der Verbände lauten für 'jas Bau g e
wer b e ähnlich wie im Vormollat; die mit kriegswich



-247
tigen Bauarbeiten beschfiftigten Firmen hatten flott zu
tun, andere llUr genügend; in Leipzig und in,Umgegend
dagegen ist eine Besserung der Verhältnisse 'noch nicht
eing-etreten. Die Nachfrage nach gelernten Arbeitern
blieb ziemlich stark.

In der Ze rue TI tin d us tri e sind jie eIngehenden
Aufträg,c immer noch unzureichend. Die Löhne hielten
sich im großen und ,ganzen auf der flöhe des Vormonats.
Der Beschäftigungsgrad in den Z i -e gel eie TI -scheint
verschieden gewesen zu sein; im R.heinland war er
gering, dagegen wird er in Schlesien als gut bezeichnet,
von dort wird auch über Lohnerhöhungen berichtet. Die
Lage im S't ei TI b r liehs ge wer be ist llOTmal.

Die Verhältnisse in den Z i e gel eie TI zeigen, dem _
Rericht der .,Tonindustrie-Zieitung" Berlin zufolge, noch
immer keine Belebung. Aus allen Gegenden Deutschlands
wird tiber Arbeitermangel sowie über Versandschwie
rigkeiten geklagt, nur in einigen Orten haben sich die
Verhältnisse gebesseTt. Die wenj en Ziegeleien, die
ihren Betrieh aufgenommen haben, arbeiten zum !eil
auch nur eingeschränkt. Dib geringep Mengen. die auf
diese Weise hergeste1\t werden, finden Ztlmeist schlanken
Absatz. Lagerbestände sind nirgends in nennen-swerten
Mengen vorhanjen, so daß fast Überall von ein'er Ziegel
knappheit gesprochen werden kann, der eine ganze
Reilie von Stadtverwaltungen dllrch_ Kauf oder Pach
tung von Ziegeleien oder Ankauf größerer Ziegelmengen
zu begegnen sucht. IIh .Westen finjen Schwemmsteine
zunehmende VerbTeitung, aus Süddeutschland wird übcr
eine Bevorzugung von Schlackensteinen berichtet. Auch
wird über den Wettbewerb der ZechenziegeJeien geklagt,
die nicht Imtcr dem Brcnl1stoffmangel zu leiden haben.
Die in vic1cn Bezirken festgesetzten Richtpreise werden
z. T. afs ungenÜgend und jie Selbstkosten hicht .deckend
bez,eichnet. Meist wird gegen Barzahlung verkauft, die
Überall pünktlich eingeht. Einig-e schlesische Orte be
richten Über sehr flotten Absatz  Bei großem Arbeiter
mangel" mibsen hier, um die Nachfrage zu befriedigen,
überstunden gegen 75 v. H. Lohnzuschlag gemacht
werden.

Die D rah t- und K lei n e  i s e TI i TI d u s tri e
hatte durchweg gut zu tun, z. T. noch mehr als im Vor
monat. Es Jagen genilget)Q Aufträg.c vor, da die starke
Nachfrage nach Wcrkzell.gen immer noch anhält. In
übersehles.ien sinCl.- erneut Lohncrhölll.mgcll. vorgenom-:
men worden. Meist" sehr rege war die Beschäftigung
in der D ach p a p p 'e n- und Tee q; rod 11 k t C TI 
in d u s tri e. Mangel an Arbeitskräften wird auch -hier
gemeldet. LQhnerhÖhungen sind wiederholt' nötig ge
wesen. Vereinzelt \vird aue;h von überstunden be
richtet. Dic T a pet e TI i n du s tri e war ausreichendbeschäftigt. . " ,

Für die Praxis.
Dungstätten tür landwirtschaftliche Gehöitanlagen.

Die bei landwirtschaftlichen Qehöftahl<tgen not endigen
Dungstätten müssen derart angelegt werden, daß"" sie
einerseits vom Stailraum' bequem zu ,erreichen sind,
andererseits aber auch wieder so, daß zwei landwirt
schaftliche Wagen nebeneinander_zwischen, dem, Stall
gebäude und der Dungstätte fahren können. Auf diese
Weise läßt sich die überfliluung des. Dling..,rs vom Stall
nach der Dungstätte leicht nnd bequem bewerkstelligen.
Aus GrÜnden örtlicher Natur legt man dic.Dungstätte bei
größeren Oehöftanlagen oft nochilf größerenEntfeiriiJri .
gen vom StaiIe'.an.' In diesem"FalTe .findet die BefOrde c .

rung d,es StaI.Idüngers durch Kippwagen statt, welch
letztere aufschma1en 01eisen laufen. Die Größe der
Dungstätte richtet sich nach der 'Art der Fütterung, der
Größe des Viehbestandes. sowie nach dem Zeitraum,
innerhalb welchem der Dünger -im freien swfbewahrt
werden soll. Als jährliche DÜl1gerCrZeilg  kann manannähernd rechnen: '

flir 1 Rindvieh 13 cbm
filr 1 Pferd . . . 10 cbm
für I Schwein ... 3,5 cbm
für I Schaf .. . 2,5 cbm

.Wird der Dünger alle vier Monate abgefahren, so
kann man bei Berechnung der Größenabmessung für
1 Stüek Großvieh 3 qm Grundfläche annehnl':n; bel Ver
wendung von Torfstreu genügen 2 qID. Im allgemeincn
soIl der Dünger nur'bis etwa 1,30 m hoch lagern, weil
eine größere Lagerhöhe eine beträchtliche tfitzeentwick
lung mit sich bringt, was sehr schädlich ist.

Die Dung-stätte leg-t man mit d,er Sohle etwa 50 bis
60 cm tief in das Erdreich UTid faßt sie mit einer futter.
mauer aus scharf gebrannten Klinkern oder Qrariitbruch
steinen ein. Zuweilen geniigt auch zur Abhaltung
größerer HofwassermellgCn die UmschiJttung: mit Erd
boden in Form eines Walles bzw. einer flachen
Böschung. An 'den EinfahTteTI befinden sich Rampen mit
Steigung von 1 : 20 bis 1 : 15. Wählt man eine ;11u]det1
artige "form, so muß die Sohle wenigstens mit Gefäl1e
nach der Mitte angelegt und von hier einen Anschiuß
nach der in unmittelbarer Nähe liegenden Jauchegrube
erhalten. Letztere erhält bei einer Tiefe von 1,50 111
etwa 1/30 der Grundfläche >der DÜngerstätte und ist in
völlig wasserdichter Ausführung allS Ziegelmauerwerk in
Zementmörtel mit Olldronanstrich zu errichten.

Um zn verhindern, daß die Jauche in den l::rdboden
eindringen könnte. ist die DlltJgstätte mit einer tuulichst
undurchlässigen. fetten, 25 bis 30 cm starken Lehm- oder
Tonschieht auszustampfeu und darÜber noch ein Kopf
steitJ- oder Klinkervflaster in Zementmörte! zu verlegen:
ein 12 bis 15 cm starker Zementbetoll erfiiHt natlirlic![
denselben Zweck. Die Sohle selbst erhält GeIaHe nach
einem tiefliegenden Punkt, von dem die Abführung der
Jauche nach der Jallchexrube mitte ist 1'onröhren oder
Kanälen erfolgt. Um nun den Zuflnß der Jauche nach
dieser' tiefen Stelle nach Möglichkeit zu erleichtern,
empfiehlt sich das AnJegen von riilenartigen Vertiefungen
in der Sohle, die man mit Brettern oder Latten abdeckt
um somit Verstopfung-en durch den darÜber lagernden
Mist zu verhindern. Durch Anpflanzung von Bäumen
und Strauchwetk ist der Dünger gegen die Ejnwjrkun
der Sonnenstrahlen ZI1 schiitzen. Das dachförmL2;e Ab
decken der Dungstätte mitte1st Brettern hat sich \veniQ,'er
bewährt und ist infolgedessen nicht zu empfehlen. na,

A TK. Rostschutzanstricb. (Nochdruck verboterL'
Zu den gebräuchlichsten Anstrichen, welche (tas Eisen
gegen die Schädigungen durch Witterung'seinfliisse
schÜtzen sollen, gehören Farben aus B!eiweiß, Leinöl und
Terpent.inöl, Asphaltlack, sowie eing: dicktes Leinöl mtt
natürlichen oder kÜnstlichen Mineralfarben. Neben deI
Diamantfarbe. einer Mischung aus fein gemahlenem
l1raphit und Leinölfirnis, gibt O. Zerr (farbenztg.) den
Eisenoxydroten den Vorzug vor allen Rostschutz
anstrichen. Gleich der Graphitfarbe sind sie frei von
aUen . sehädJichen  Beimischungen" und bilden daher die
besten farbigen Eiseusclmtzmittel. Ihre VorzÜge sind
sehr verschiedener Art. Sie erhöhen die festigkeit des
gelrocht n Leinöls,. un  zwar nicht nur voriibet;g3hend,
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sondern auf die Dauer. Vermöge ihrer Kornfeinheit ist
ihr Deckvermögen vorzüg-lich, a11ch trocknen sie schnell
und gleichmäßig. Auf ihre Kornfeinlleitist es auch zu'
rÜckzuführen daß die Leinölstreichschicht sehr elas.tisch
istj wedcG.littze noch Kälte können sie brÜchig machen.
Sie widcrsten1 daher alJen Einfllissen der Witterung. Da.
bei sind die mit t:isenoxydroten hergestellten Streich-'
schidlten sehr fest und undurchlässig; weder Schwefel
wasserstoff noch die meisten sauren und alkalischen
Gase und Dämpfe vermögen sie zu z'ersetzen, auch sind
sie u!lempfjndlfch gegen alkaIische Ffüssigkeiten, ver
dünn te MincraJsaurcn und die Wirkungen des Sonnenlichtes. . O-r.

Ausstellung wesen.
Von der Baumesse in Leipzig. Die vom 25. bis

,3 t. August in Leipzig sta Windende Baumesse begicgnct in
aUen Bauheisen großem Interesse. Am 28. August wer
den öffentliche Vortrage Über zcitgcmäße ßau-Archi
tektur- und Wohnungsiragen gehalten.

Wettbewerb.
Stuttgari. Der Einreichungstermin in dem. \Vettbe

werb betr. jie tIcimstättensiedclung Weilimdorf, ausge
schri ben vom Schwäbischen Siedelungsverein Stuttgart
und dem Siedlungsverein Oroß Stuttgart G. m. b. H. in
Stuttgart (vergl. Ostd. Bau-Ztg. S. 184 1 18) ist vom 2. Sep
tember auf den 30. September verlegt wOfden.

Wiederaufbau Ostpreußens.
40 Mi/Honen Mk. Kriegsscbaden im Kreise Gum

binnen. Die fests i el1ung der Kriegsschäden durch die
4 Kricgshi1fsausschiisse im Kreise Gumbinnen ist nun
mehr beendct. Die Zahl der bisherig-en Schadenanmel
dungen außer Beamten und Militärpersonen beträgt
J J 833. Die SchadenanmeIJung1en der Beamten und Mili
tärpersonen bisher rund 700. Von den 11833 Kriegs
schadenffillen entiallen 3 252 auf dfe Stadt Gumbinnen,
560 auf die frühere Gemeinde Norutschatschen, 5274 auf
den Bezirk des Kriegshilfsausschusses 1. (Teil des Kreises,
der östlich der Chaussee Gerwischkehmen-Stannait
sehen-Gumbinnen-Goldap liegt), 2747 auf den Bezirk
des KrlegshfIfsausschusses 11. (Teil jes Kreises westlich
der genannten Chatlsseen). Die gesamte KriegsschadeuR
summe im Kreise wird auf 60 MUI. Mark geschätzt. Au
Vorentschädigungen sind bis jetzt ca. 50 Mill. Mark ge
zahlt worden. Endgültig abgefunden sind bisher 5 848
Schäden bis zur Höhe von 1500 dl. P.

Rechtswesen.

fJiesenleger gehören zur Ortskrankenkasse iur das
Maurergewerbe. Das Oberversicherungsamt Groß-Berlin
ist. wie es in 'den EntscheidungsgrünKIen seines Be
sehiusses vom 23. februar 1917 heißt, zu der Ansteht  e
langt, daß die Fliesenlegerarbeiten den Maurerarbeiten
anzurechnen sind. Denn die mit diesen Arbeiten be
schäftigten Personen müssen ebenso wie die Maurer
ausgebifdet werden; d. h. sie müssen die gleiche Material
kenntnis besitzen und mit der Führung des gleichen
Handwerkzeuges vertraut sein. Auch bilden die fliesen
einen Teil, sei es des vertikalen, sei es des horizentalen
Mauerwerks und dienen, ähnlich wie der Putz, sowohl
zu dessen Verstärkung als -Verschönerung. Danach ist
das FliesenJegergewerhe keine' für sich alleinstf hende
besondere Tätigkeit und ist auch nicht dem Töpferge

werbe, vielmehr dem Maurergewerbe anzu'rechnen. Die
fi{rlJ3 N. R., um deren Kassenzugehörigkeit es sich han
delt, besdÜifti,l{t sich-lediglich mit der Ausführung fHesen
technischer Dekorationen und hat daher der Ortskran
kenkasse für das Maurergewerbe anzugehören. (Akteh
,eichen: B K 240/16.)

Baumarkt
Schlesiens lIandel und die Rohstofiversorgung. Die

Handelskammer zu Breslau hat an die zuständigen Be
hörqen folgende Eingabe gegenüber den Bestrebungen

, auf Ausschaltung des Handels bei der I ohstoffversorgung
des fi,andwerks gerichtet: Bei der Regelung der Über
gangswirtschaft müssen u. a. folgende Gesicht::;punkte
berücksichtigt werden: 1. weitgehetJde Hennziehung des
Handels, seiner Fähigkeiten und iachlichen Erfahrungcn,
sowie besonders seiner Organisationen fÜt. die Rohstoff
versorgung während der Übergangszeit, wobei ;1) Ein
kauf, Einfuhr und Verteilung der Rohstoffe, Ersatzstoffe
und tIalberzeugnisse durch fachkundige Kreise (Einkauf
und Verteilungsgesellschaften) unter staatlicher Aufsicht
erfolgen soHen, b) sachverständig,e Personen aus den
Beruisorganisationen zur Mitwirkung bei den gesamten
Vorarbeiten ZUr organisatorischen Umschaltung des Wirt
schßftsbctriebes heranzuziehen sind, c) eine durchgrei
fende KontroHe der Preisbildu g für die Dauer der über
gangs wirtschaft durch Mitwirkung von Vertretern beruf
licher Organisationen der Erzeuger, des Handels und der
Verbraucher zu sichern ist; 2. rasche und zweckent
sprechende Abgabe der hei Kriegsende noch im Besitze
der HeeresverwaItun,l{ befindIichen Vorräte an Rohstof
fen, Material und Maschinen zu möglichst billigen Preisen
unter Ausschluß von Konjunkturgewinnen an Handwerk,
Baugewerbe und Industrie, wobei in erster Linie "'soweit
als möglich durch den Krieg --?;eschädigte Handwerker
und Gewerbetreibende, sowie st!ligelegte Betriebe zn
berücksichtigen sind; 3. förderung der Errichtung von
Hypothekenschutzbanken und Nutzbarrnachung der
Mittel der 'Öffentlichen Sparkassen und Berufsgenossen
schaften zur Wiederbelebung der Bautätigkeit na,ch dem
Kriege, namentlich .durch Hergabe von Hypotheken und
Baudarlehen zu möglichst günstigen Vcrzinsungs- und
Tilgungsbedingungen ; 4. Unterstützung jer dn;-ch den
Krieg oder kriegswjrtschaitliche Maßnahmen besonders
hart betroffenen mittleren und kleineren Gewerbebe
triebe durch angemessene Zuweisung von Rohstoffen
Illld öffentlichen Arbeiten, besonders an die genossen
schaftlichen Organisationen; 5. weitestgehende Aner
kennung der den Revisionsv.erbänden angeschlossenen
Zentral rohstoff- und leistungsfähigen kaufmännisch ge
leiteten Rohstoffgcnossenschaiten als Großhändler ohne
Rücksicht auf den Zeitpuukt ihrer Gründung. ij
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